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1. Abschluss des Vertrages1. Abschluss des Vertrages1. Abschluss des Vertrages1. Abschluss des Vertrages    
1.1 Dem Vertrag zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber lie-
gen ausschließlich diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen zugrunde. All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers wird hiermit wider-
sprochen. Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers gelten 
auch für alle künftigen Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers an 
den Auftraggeber bis zur Geltung von neuen Allgemeinen Einkaufsbedin-
gungen des Auftraggebers. 
 

1.2 Bestellungen, Vereinbarungen und Änderungen sind nur verbindlich, 
wenn sie vom Auftraggeber schriftlich, durch Telefax oder in elektronischer 
Form erteilt oder bestätigt werden. Der Schriftwechsel ist mit der Einkaufs-
abteilung zu führen. Absprachen mit anderen Abteilungen bedürfen, soweit 
dabei Vereinbarungen getroffen werden sollen, die im Vertrag festgelegte 
Punkte verändern, der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die 
Einkaufsabteilung in Form eines Nachtrages zum Vertrag. 
 

1.3 Bestellungen und Lieferabrufe gelten als angenommen, wenn der Auf-
tragnehmer ihnen nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zugang schriftlich 
widerspricht. Der Auftraggeber ist jedoch auch innerhalb einer weiteren Wo-
che zum Widerruf berechtigt, falls nicht zuvor eine schriftliche Annahme 
durch den Auftragnehmer erklärt wurde. 
 

1.4 Der Auftragnehmer hat den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln. 
Er darf den Auftraggeber nur mit dessen schriftlicher Zustimmung Dritten 
gegenüber als Referenz benennen. Der Auftragnehmer hat die im Zusam-
menhang mit dem Abschluss und der Durchführung des Vertrages ihm zu-
gänglich gemachten Informationen vertraulich zu behandeln, sofern diese 
nicht nachgewiesenermaßen allgemein bekannt sind oder werden.  
 

1.5 Kostenvoranschläge, Erstmuster und Muster im Allgemeinen sind ver-
bindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich 
etwas anderes vereinbart.  
 
2. Preise2. Preise2. Preise2. Preise    
2.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und verstehen sich -zuzüglich 
der jeweils gültigen Umsatzsteuer - frei Verwendungsstelle verzollt ein-
schließlich Verpackungs- und Frachtkosten. Ist ein Preis „ab Werk“ oder „ab 
Lager“ vereinbart, übernimmt der Auftraggeber nur die günstigsten Fracht-
kosten. Alle bis zur Übergabe an den Frachtführer entstehenden Kosten ein-
schließlich Beladung und ausschließlich Rollgeld trägt der Auftragnehmer. 
Durch die Art der Preisstellung wird die Vereinbarung über den Erfüllungsort 
nicht berührt. 
 

2.2 Die Anerkennung von Mehr- oder Minderlieferungen behält sich der Auf-
traggeber vor. 
 
3. Handelsklauseln3. Handelsklauseln3. Handelsklauseln3. Handelsklauseln    
Für die Auslegung der Handelsklauseln gelten die Incoterms 2010. 
 
4. Ursprungsnachweise, umsatzsteuerrechtliche Nachweise, Exportbe4. Ursprungsnachweise, umsatzsteuerrechtliche Nachweise, Exportbe4. Ursprungsnachweise, umsatzsteuerrechtliche Nachweise, Exportbe4. Ursprungsnachweise, umsatzsteuerrechtliche Nachweise, Exportbe----
schränkungenschränkungenschränkungenschränkungen    
4.1 Vom Auftraggeber angeforderte Ursprungsnachweise wird der Auftrag-
nehmer mit allen erforderlichen Angaben versehen und ordnungsgemäß 
unterzeichnet unverzüglich zur Verfügung stellen. Entsprechendes gilt für 
umsatzsteuerrechtliche Nachweise bei Auslands- und innergemeinschaftli-
chen Lieferungen. 
 

4.2 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, 
wenn eine Lieferung ganz oder zum Teil Exportbeschränkungen oder Ge-
nehmigungspflichten nach deutschem oder einem sonstigen Recht unter-
liegt und wird für genehmigungspflichtige Güter folgende Informationen 
rechtzeitig vor der ersten Lieferung senden: 
-Franken Guss-Materialnummer 
-Warenbeschreibung 
-Alle anwendbaren Ausfuhrlistennummern einschließlich der Export Control 
Classification Number gemäß U.S. Commerce Control List (ECCN) 
-Handelspolitischen Warenursprung (HS-Code) 
-einen Ansprechpartner in seinem Unternehmen zur Klärung etwaiger Rück-
fragen 
 
 

4.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich über 
etwaige Änderungen der Genehmigungspflichten seiner an den Auftragge-
ber gelieferten Güter aufgrund technischer, gesetzlicher Änderungen oder 
behördlichen Feststellungen zu unterrichten. 
 
 

4.4 Auftragnehmer aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind ver-
pflichtet innerhalb von 30 Tagen ab Auftragsannahme und dann jeweils in-
nerhalb der ersten beiden Monate eines jeden Kalenderjahres unaufgefor-
dert dem Auftraggeber Langzeitlieferantenerklärungen gemäß der jeweils 
gültigen europäischen Verordnung zu überlassen. Kann dies für einzelne Wa-
renlieferungen nicht erfolgen, so müssen entsprechende Ursprungsnach-
weise spätestens mit Rechnungsstellung überlassen werden. 
    
5555. REACREACREACREACH, CLP, RoHSH, CLP, RoHSH, CLP, RoHSH, CLP, RoHS        
5.1 Der Auftragnehmer hat in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, 
dass die Waren den Bestimmungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemi-
scher Stoffe in der jeweils geltenden Fassung entsprechen. Insbesondere 
sind die in den Waren enthaltenen Stoffe, soweit unter den Bestimmungen 
der Verordnung erforderlich, registriert. Der Auftragnehmer stellt dem Auf-
traggeber entsprechend den Bestimmungen der Verordnung Sicherheitsda-
tenblätter und weitergehende erforderliche Informationen unaufgefordert 
zur Verfügung. Insbesondere sind Beschränkungen und/oder Verbote von 
Stoffen bzw. Verwendungen und etwaige Gehalte von Stoffen auf der Kan-
didatenliste (SVHC) zu beachten und mitzuteilen. 
 

5.2 Chemische Rohstoffe sind nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
(„CLP-Verordnung“) einzustufen, zu etikettieren und zu verpacken. 
 

5.3  Der Auftragnehmer hat zudem in eigener Verantwortung dafür Sorge zu 
tragen, dass die von ihm zu liefernden Waren oder Teile davon uneinge-
schränkt den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) in der je-
weils geltenden Fassung sowie den in Umsetzung dieser Richtlinie innerhalb 
der Europäischen Union erlassenen nationalen Vorschriften entsprechen und 
für RoHS-konforme Fertigungsprozesse geeignet sind. 
 
6. Conflict Minerals6. Conflict Minerals6. Conflict Minerals6. Conflict Minerals 

Der Auftragnehmer akzeptiert die Sorgfaltspflicht, seine Lieferkette laufend 
zu überprüfen und jährlich aktualisierte Angaben zu Conflict Minerals zu ma-
chen (CMRT). Der Auftragnehmer übernimmt die Verantwortung dafür, die 
Verwendung von Conflict Minerals zu vermeiden und dem Compliance-Pro-
gramm gemäß Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Con-
sumer Protection Act und den Regeln darin zu folgen. 
 

7777. Lie. Lie. Lie. Lieferungferungferungferung, Termine, Verzögerungen, Termine, Verzögerungen, Termine, Verzögerungen, Termine, Verzögerungen    
7.1 Abweichungen von den Abschlüssen und Bestellungen des Auftragge-
bers sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig. 
 

7.2 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die 
Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware 
beim Auftraggeber. Ist nicht Lieferung „frei Werk“ (DDU oder DDP gemäß 
Incoterms 2010) vereinbart, hat der Auftragnehmer die Ware unter Berück-
sichtigung der mit dem Frachtführer abzustimmenden Zeit für Verladung und 
Versand rechtzeitig bereit zu stellen. 
 

7.3 Hat der Auftragnehmer die Aufstellung oder die Montage übernommen 
und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Auftragnehmer vorbe-
haltlich abweichender Regelungen alle erforderlichen Nebenkosten wie bei-
spielsweise Reisekosten, Bereitstellung des Werkzeugs sowie Auslösungen. 
 

7.4 Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten grundsätzlich 
die gesetzlichen Vorschriften. Sobald der Auftragnehmer Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, der Einhaltung von Termi-
nen oder ähnlicher Umstände erkennt, die ihn an der termingerechten Lie-
ferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern könnten, 
hat der Auftragnehmer unverzüglich die bestellende Abteilung des Auftrag-
gebers zu benachrichtigen. Die Verpflichtung zur Einhaltung der vereinbarten 
Termine bleibt unberührt. 
 

7.5 Bei Verzug des Auftragnehmers kann der Auftraggeber nach ergebnislo-
sem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die von dem 
Auftragnehmer noch nicht erbrachte Lieferung durch einen Dritten zu Lasten 
des Auftragnehmers durchführen lassen. Stattdessen kann der Auftraggeber 
nach dem ergebnislosen Ablauf einer von ihm gesetzten Nachfrist auch vom 
Vertrag zurücktreten. 
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7.6 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung ent-
hält keinen Verzicht auf die dem Auftraggeber wegen der verspäteten Lie-
ferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis zur vollstän-
digen Zahlung des vom Auftraggeber geschuldeten Entgelts für die be-
troffene Lieferung oder Leistung. 
 

7.7 Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, der Auftrag-
geber hat diesen ausdrücklich zugestimmt oder diese sind dem Auftragge-
ber zumutbar.  
 

7.8 Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderwei-
tigen Nachweises, die vom Auftraggeber bei der Wareneingangskontrolle 
ermittelten Werte maßgebend. 
 

7.9 An Software, die zum Produktlieferumfang gehört, einschließlich ihrer 
Dokumentation, hat der Auftraggeber neben dem Recht zur Nutzung in dem 
gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) das Recht zur Nutzung mit 
den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für eine vertragsgemäße 
Verwendung des Produkts erforderlichen Umfang. Der Auftraggeber darf 
auch ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen. 
 

7.10 Der Auftragnehmer trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware 
durch den Auftraggeber oder den Beauftragten des Auftraggebers an dem 
Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 
 

7.11 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Un-
ruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse be-
rechtigen den Auftraggeber unbeschadet seiner sonstigen Rechte - ganz o-
der teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit sie nicht von unerheblicher 
Dauer sind und eine erhebliche Verringerung des Bedarfs des Auftraggebers 
zur Folge haben. 
 

7.12 Wird ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Auftragnehmers 
oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt, so ist der Auf-
traggeber berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
 
8888. Qualität. Qualität. Qualität. Qualität    
8.1 Die Lieferung muss den vereinbarten Spezifikationen entsprechen. 
 

8.2 Der Auftragnehmer hat die Qualität seiner an den Auftraggeber zu lie-
fernden Erzeugnisse ständig an dem neuesten Stand der Technik auszurich-
ten und den Auftraggeber auf Verbesserungs- und technische Änderungs-
möglichkeiten hinzuweisen.  
8.3 Der Auftragnehmer hat ein nach Art und Umfang geeignetes, dem neu-
esten Stand der Technik entsprechendes, dokumentiertes Qualitäts-ma-
nagement einzurichten und aufrechtzuerhalten. Er hat Aufzeichnungen, ins-
besondere über seine Qualitätsprüfungen, zu erstellen und diese dem Auf-
traggeber auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
 

8.4 Der Auftragnehmer willigt hiermit in Qualitätsaudits zur Beurteilung der 
Wirksamkeit seines Qualitätssicherungssystems durch den Auftraggeber o-
der einen von diesem Beauftragten, gegebenenfalls unter Beteiligung des 
Kunden des Auftraggebers, ein. 
 

8.5 Auf Wunsch des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet mit 
dem Auftraggeber eine Qualitätssicherungsvereinbarung abzuschließen.  
8.6 Der Auftragnehmer wird auf Verlangen des Auftraggebers im Bedarfsfall 
auch mehrmals im Kalenderjahr eine Bestandsrevision bei sich durchführen. 
 

8.7 Als Lieferant für die Automobilindustrie unterliegt der Auftraggeber der 
Altfahrzeug-Verordnung, welche auf der Richtlinie 2000/53/EG beruht. Lie-
feranten für Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Endprodukten verbleiben, 
sind daher verpflichtet, die Einhaltung der Schwermetallverbote mit Ange-
botsabgabe zu bestätigen. Diese Vorgaben sind im gesamten Produktle-
benszyklus einzuhalten. Ferner ist dem Auftraggeber spätestens bei Erstbe-
musterung die Material-zusammensetzung im Internationalen Materialda-
tensystem IMDS zur Verfügung zu stellen. 
    
9999. Mängelansprüche und Rückgriff. Mängelansprüche und Rückgriff. Mängelansprüche und Rückgriff. Mängelansprüche und Rückgriff    
9.1 Eine Annahme erfolgt stets unter dem Vorbehalt einer Untersuchung auf 
Mangelfreiheit, insbesondere auch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Taug-
lichkeit. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertragsgegenstand, soweit 
und sobald dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu un-
tersuchen; entdeckte Mängel werden von dem Auftraggeber unverzüglich 
nach Entdeckung gerügt. Insoweit verzichtet der Auftragnehmer auf den Ein-
wand der verspäteten Mängelrüge. 
 

9.2 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich dem 
Auftraggeber zu. Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, die vom Auftrag-
geber gewählte Art der Nacherfüllung unter den Voraussetzungen des § 439 
Abs. 3 BGB zu verweigern. 
 

9.3 Sollte der Auftragnehmer nicht innerhalb einer den Umständen des Ein-
zelfalls angemessenen Frist die vorhandenen Mängel beseitigen, so steht 
dem Auftraggeber in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von 
akuten Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese 
auf Kosten des Auftragnehmers selbst vorzunehmen oder von dritter Seite 
vornehmen zu lassen. 
 

9.4 Sachmängelansprüche verjähren in 24 Monaten, jedoch nicht vor Ablauf 
von 6 Monaten nach Erhebung der Mängelrüge, es sei denn, die Sache ist 
entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet wor-
den und hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist für 
Sachmängelansprüche beginnt mit der Ablieferung des Vertragsgegenstan-
des (Gefahrübergang). Die Verjährungsfrist gem. §79 BGB bleibt unberührt. 
 

9.5 Rückgriffsansprüche des Auftraggebers gem. §§ 478, 479 BGB stehen 
diesem gegenüber dem Auftragnehmer insbesondere dann zu, wenn der 
Auftraggeber solche Forderungen gegenüber einem Dritten trägt. Dies gilt 
auch für den Fall, dass der Liefergegenstand durch den Auftraggeber oder 
einen Dritten verbaut oder weiter verarbeitet wurde. 
 

9.6 Bei durch den Auftragnehmer verschuldeten Rechtsmängeln stellt der 
Auftragnehmer den Auftraggeber außerdem von eventuell bestehenden An-
sprüchen Dritter frei. 
 

9.7 Entstehen dem Auftraggeber infolge der mangelhaften Lieferung Kosten, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für 
eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Auf-
tragnehmer diese Kosten zu tragen. 
 

9.8 Nimmt der Auftraggeber von sich produzierte und/oder verkaufte Er-
zeugnisse infolge der Mangelhaftigkeit des vom Lieferanten gelieferten Ver-
tragsgegenstandes zurück oder wurde deswegen dem Auftraggeber gegen-
über der Kaufpreis gemindert oder wurde der Auftraggeber in sonstiger 
Weise deswegen in Anspruch genommen, behält sich der Auftraggeber den 
Rückgriff gegenüber dem Auftragnehmer vor, wobei es für die Mängelrechte 
des Auftraggebers einer sonst erforderlichen Fristsetzung nicht bedarf. 
 

9.9 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer Ersatz der Aufwen-
dungen zu verlangen, die der Auftraggeber im Verhältnis zu seinen Kunden 
zu tragen hatte, weil dieser gegen den Auftraggeber einen Anspruch auf 
Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten hatte. 
 

9.10 Die Verjährung tritt in den Fällen der Ziff. 7.8 und 7.9 frühestens 2 Mo-
nate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Auftraggeber die vom Kunden des 
Auftraggebers gegen den Auftraggeber gerichteten Ansprüche erfüllt hat. 
 

9.11 Für garantierte Beschaffenheiten der Lieferungen haftet der Auftrag-
nehmer verschuldensunabhängig. Für solche Pflichtverletzungen gilt die Ver-
jährungsfrist des § 479.  
 

9.12 Ergänzend zu den in den vorstehenden Absätzen getroffenen Regelun-
gen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
10101010. Produkthaftung. Produkthaftung. Produkthaftung. Produkthaftung    
10.1 Wird der Auftraggeber nach deutschem oder einem sonstigen Recht 
aus Produkthaftung in Anspruch genommen, tritt der Auftragnehmer gegen-
über dem Auftraggeber insoweit ein, als er unmittelbar haften würde. Eine 
vertragliche Haftung des Auftragnehmers bleibt unberührt. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, den Auftraggeber von derartigen Ansprüchen frei zu 
stellen, sofern und soweit der Schaden durch einen Mangel des vom Auf-
tragnehmer gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht worden ist. In den 
Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann, wenn den 
Auftragnehmer ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache im Ver-
antwortungsbereich des Auftragnehmers liegt, trägt er insoweit die Beweis-
last. Der Auftragnehmer übernimmt in diesen Fällen alle Kosten und Auf-
wendungen, einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung o-
der Rückrufaktion. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

10.2 Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer, falls er diesen nach dem 
vorstehenden Absatz in Anspruch nehmen will, unverzüglich informieren. 
Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer, soweit dies dem Auftraggeber 
zumutbar ist, Gelegenheit zur Untersuchung des Schadensfalles und zur Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber über die zu ergreifenden Maßnahmen, z.B. 
Vergleichsverhandlungen, geben.  
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11111111. Schutzrechte. Schutzrechte. Schutzrechte. Schutzrechte    
11.1 Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass die vertragsgemäße Verwen-
dung der Liefergegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt. Dem Auf-
tragnehmer ist die vorgesehene Nutzung der Liefergegenstände durch den 
Auftraggeber bekannt. Sobald der Auftragnehmer erkennt, dass die Nutzung 
seiner Lieferungen und Leistungen dazu führt, dass fremde Schutzrechtsan-
meldungen oder Schutzrechte benutzt werden, hat er den Auftraggeber zu 
unterrichten. Sofern der Auftragnehmer diese Verpflichtungen schuldhaft 
verletzt, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte wegen der Schutzrechtsverletzung gegen den Auftraggeber 
geltend machen. Auch wenn den Auftragnehmer kein Verschulden am Ver-
letzungsfall trifft, ist der Auftragnehmer außerdem verpflichtet, dem Auf-
traggeber unentgeltlich entweder das Recht zur vertragsgemäßen Nutzung 
der betreffenden Liefergegenstände zu verschaffen oder diese so abzuän-
dern, dass die Schutzrechtsverletzung entfällt, die Liefergegenstände jedoch 
gleichwohl vertragsgemäß sind. 
 

11.2 Der Auftragnehmer wird die Benutzung von veröffentlichten und un-
veröffentlichten eigenen oder in Lizenz genommenen Schutzrechten und 
Schutzrechtsanmeldungen an den Liefergegenständen mitteilen. 
 

11.3 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber alle eventuell im Rahmen 
oder anlässlich dieses Vertrages bei ihm und/oder seinen Erfüllungsgehilfen 
entstehenden Erfindungen unverzüglich melden, alle zur Bewertung der Er-
findung erforderlichen Unterlagen vorlegen und alle vom Auftraggeber ge-
wünschten Auskünfte zu den Erfindungen geben. Dies gilt entsprechend für 
alles Know-how, das beim Auftragnehmer und/oder seinen Erfüllungsgehil-
fen im Rahmen oder anlässlich der Vertragsdurchführung möglicherweise 
entsteht. Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber das Recht zur Vor-
nahme von Schutzrechtsanmeldungen für alle im Rahmen oder anlässlich 
dieses Vertrages bei ihm und/oder seinen Erfüllungsgehilfen entstehenden 
Erfindungen. Vorstehende Rechtseinräumungen und Rechtsübertragungen 
sind mit den für die Liefergegenstände vereinbarten Preisen abgegolten. 
    
12121212. Datenschutz und . Datenschutz und . Datenschutz und . Datenschutz und ----sicherheitsicherheitsicherheitsicherheit    
12.1 Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass der Auftraggeber per-
sonenbezogene Daten während der Dauer des Vertragsverhältnisses zur Er-
füllung des Vertragszwecks oder für Abrechnungszwecke verarbeitet. 
 

12.2 Sofern personenbezogene Daten durch den Auftraggeber verarbeitet 
werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, diese vertraulich und gemäß den 
gesetzlichen Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz zu nutzen. Jedwede Weitergabe an Dritte ist 
ohne vorherige Zustimmung des Auftragnehmers nicht zulässig. 
 

12.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die nach den geltenden Daten-
schutzvorschriften erforderlichen technische und organisatorische Maßnah-
men und andere Schutzmaßnahmen zu treffen. 
 
13131313. . . . InformationsInformationsInformationsInformations----    und Cyberund Cyberund Cyberund Cyber----SicherheitSicherheitSicherheitSicherheit    
13.1 Der Auftragnehmer versichert ausdrücklich, dass er angemessene tech-

nische und organisatorische Maßnahmen und andere Schutzmaßnahmen für 
die ordnungsgemäße Sicherheit aller Informationen oder Daten des Auftrag-
gebers implementiert und unterhält. 
 

13.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber so schnell wie 
möglich per Telefon über einen Cyber-Sicherheits-Vorfalls, der den Zugang 
zu Daten oder Informationen des Auftraggebers betrifft, zu informieren, in 
jedem Fall aber innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden nachdem der 
Auftraggeber  den Cyber-Sicherheit Vorfall entdeckt. 
 

13.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber in Bezug auf 
jegliche Haftung, insbesondere Verluste und Schäden, aufgrund von Infor-
mations- oder Cyber-Sicherheits-Vorfällen des Informationssystems des 
Auftragnehmers, freizustellen und schadlos zu halten. 
 
14141414. Durchführung von Arbeiten. Durchführung von Arbeiten. Durchführung von Arbeiten. Durchführung von Arbeiten    
Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werksgelände ausfüh-
ren, haben die Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung zu beachten. 
Die Haftung für Unfälle, die diesen Personen auf dem Werksgelände zusto-
ßen, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht durch vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen des Auftraggebers verursacht wurde. 
 
 
 

 
15151515. Beistellung und Miteigentum. Beistellung und Miteigentum. Beistellung und Miteigentum. Beistellung und Miteigentum    
Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe, Teile, Behälter und Spezialverpackun-
gen bleiben Eigentum des Auftraggebers. Diese dürfen nur bestimmungs-
gemäß verwendet werden. Die Verarbeitung von Stoffen und der Zusam-
menbau von Teilen erfolgen für den Auftraggeber. Es besteht Einvernehmen, 
dass er Auftraggeber im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert 
des Gesamterzeugnisses Miteigentümer an den unter Verwendung der 
Stoffe und Teile des Auftraggebers hergestellten Erzeugnisse ist, die inso-
weit vom Auftragnehmer für den Auftraggeber verwahrt werden. 
 
16161616. Zeichnungen, Ausführungsunterlagen, . Zeichnungen, Ausführungsunterlagen, . Zeichnungen, Ausführungsunterlagen, . Zeichnungen, Ausführungsunterlagen, Werkzeuge und GeheimhalWerkzeuge und GeheimhalWerkzeuge und GeheimhalWerkzeuge und Geheimhaltungtungtungtung    
16.1 Zeichnungen und andere Unterlagen, Vorrichtungen, Modelle, Werk-
zeuge und sonstige Fertigungsmittel, die dem Auftragnehmer überlassen 
werden, bleiben Eigentum des Auftraggebers. Das Eigentum an Werkzeugen 
und sonstigen Fertigungsmitteln die von dem Auftraggeber bezahlt werden, 
richtet sich nach den in einem gesonderten Werkzeugvertrag zu treffenden 
Vereinbarungen. 
 

16.2 Die vorgenannten Gegenstände dürfen ohne schriftliche Zustimmung 
des Auftraggebers weder verschrottet noch Dritten - z.B. zum Zwecke der 
Fertigung - zugänglich gemacht werden. Für andere als die vertraglich ver-
einbarten Zwecke - z.B. die Lieferung an Dritte - dürfen sie nicht verwendet 
werden. Sie sind vom Auftragnehmer auf dessen Kosten für den Auftragge-
ber während der Vertragsdurchführung sorgfältig zu lagern. Die Regelungen 
in Ziffer 16.1 und 16.2 gelten entsprechend auch für Druckaufträge. 
    

16.3 Die Pflege, Instandhaltung und Teilerneuerung der vorgenannten Ge-
genstände richten sich nach den jeweils zwischen dem Auftraggeber und 
dem Auftragnehmer getroffenen Vereinbarungen. 
 

16.4 Der Auftraggeber behält sich alle Rechte an nach seinen Angaben ge-
fertigten Zeichnungen oder Erzeugnissen sowie an von ihm entwickelten 
Verfahren vor. 
 

16.5 Alle durch den Auftraggeber zugänglich gemachten geschäftlichen oder 
technischen Informationen (einschließlich Merkmalen, die etwa übergebe-
nen Gegenständen, Dokumenten oder Software zu entnehmen sind, und 
sonstigen Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange und soweit sie nicht 
nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten 
und dürfen im Betrieb des Auftragnehmers nur solchen Personen zur Verfü-
gung gestellt werden, die für deren Verwendung zum Zweck der Lieferung 
an den Auftraggeber notwendigerweise herangezogen werden müssen und 
die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben das aus-
schließliche Eigentum des Auftraggebers. Ohne vorheriges schriftliches Ein-
verständnis des Auftraggebers dürfen solche Informationen - außer für Lie-
ferungen an den Auftraggeber - nicht vervielfältigt oder anderweitig ver-
wendet werden. Auf Anforderung des Auftraggebers sind alle von dem Auf-
traggeber stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich ange-
fertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen Gegen-
stände unverzüglich und vollständig an den Auftraggeber zurückzugeben o-
der zu vernichten. Der Auftraggeber behält sich alle Rechte an solchen In-
formationen (einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung 
von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halb-
leiterschutz etc.) vor. Soweit dem Auftraggeber diese von Dritten zugänglich 
gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser Dritten.        
    
17171717. Zahlung. Zahlung. Zahlung. Zahlung    
17.1 Der Auftraggeber zahlt am Ende des dem Rechnungsdatum folgenden 
Monats mit 3% Skonto oder 60 Kalendertage nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug, soweit keine andere Vereinbarung mit dem Auftragnehmer getroffen 
wurde. Bei Annahme verfrühter Lieferungen richtet sich die Fälligkeit nach 
dem vereinbarten Liefertermin. 
 

17.2 Zahlungen durch den Auftraggeber bedeuten keine Anerkennung der 
Abrechnung und erfolgen unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung.  
 

17.3 Mit der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers dürfen Ansprüche 
des Auftragnehmers aus diesem Vertrag an Dritte abgetreten werden. 
 

17.4 Der Auftraggeber kann gegen sämtliche Forderungen, die der Auftrag-
nehmer gegen ihn hat, mit sämtlichen Forderungen aufrechnen, die ihm 
gegen den Auftragnehmer zustehen. 
 
18181818. Erfüllungsort, Teilunwirksamkeit, Ge. Erfüllungsort, Teilunwirksamkeit, Ge. Erfüllungsort, Teilunwirksamkeit, Ge. Erfüllungsort, Teilunwirksamkeit, Gerichtsstand, anwendbares Rechtrichtsstand, anwendbares Rechtrichtsstand, anwendbares Rechtrichtsstand, anwendbares Recht    
18.1 Erfüllungsort für Lieferungen ist die Verwendungsstelle, für Zahlungen 
der Sitz des Auftraggebers. 
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18.2 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen wei-
teren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Der Auftraggeber und 
der Auftragnehmer sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch 
eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu 
ersetzen. 
 

18.3 Gerichtsstand ist der Sitz des für den Auftraggeber allgemein zuständi-
gen Gerichts. Der Auftraggeber kann jedoch den Auftragnehmer auch an 
dessen allgemeinem Gerichtsstand verklagen.  
 

18.4 Ergänzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschließlich das für die 
Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG). 
 
19. Complianc19. Complianc19. Complianc19. Compliance/ Code e/ Code e/ Code e/ Code of conduct (CoC)of conduct (CoC)of conduct (CoC)of conduct (CoC)    
Der Auftragnehmer akzeptiert mit der Auftragsannahme, den auf unserer 
Website (https://www.frankenguss.de/de/service/downloads) zur Verfü-
gung gestellten Code of Conduct (CoC). 

 

 


